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REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT 
MITTEL THURINGEN 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
STRUKTURAUSSCHUSS 

Beschluss-Nr. STA 01/01/20 vom 07.09.2020 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) über die 

Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen 
im Rahmen des Anhörungsverfahrens gemäß § 79 der Geschäftsord 
nung des Thüringer Landtages zu den Landtagsdrucksachen 7/49, 7/133 
und 7/171 

Mit Schreiben vom 22.7.2020 und nachfolgend vom 7.8.2020 hat die Verwaltung des Thüringer 
Landtages die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) gebeten, im Rahmen ei 
nes Anhörungsverfahrens für die Landtags-Drucksachen 7/49, 7/133 und 7/171 eine Stellung 
nahme abzugeben. Neben den Anträgen enthalten die Unterlagen auch einen Fragenkatalog der 
Antrag stellenden Fraktionen. Auf dieser Grundlage hat der Strukturausschuss der RPG die Stel 
lungnahme beraten und fasst folgenden Beschluss: 

1. Der Antrag 7/133 sowie der Antrag 7/49 in den Nummern II. 1., II. 2. und Ill. werden 
inhaltlich nicht befürwortet. 

2. Der Antrag 7/171 wird in den Nummern I. 2., I. 3., 11.1., II. 2. und II. 3. inhaltlich nicht 
befürwortet. Die Nummer II. 6. wird jedoch bei einer zeitlichen Begrenzung ausdrück 
lich unterstützt. Zur Nummer I. 4 wird die Ergänzung (doppelt unterstrichen) vorge 
schlagen, ,, ... 4. dass konsequentes Repowering von alten Windkraftanlagen inner 
halb der in den Regionalplänen ausgewiesenen Vorranggebiete Windenergie ein enor 
mes Potenzial zur Erhöhung der Leistung bietet, ... " 

3. Bezüglich der Abstände zur Wohnbebauung hält die RPG eine regionsspezifische und 
differenzierte Betrachtung für notwendig (Punkt I. 3. des Fragenkatalogs). 

4. Die Aufstellungsprozesse (und damit auch die Zeitschiene) zur Ausweisung von Wind 
vorranggebieten werden durch rechtliche Vorgaben bestimmt (Punkt Ill. 3. des Fragen 
katalogs). 

5. Der Landtag sollte dringend auf die Erstellung von Landschaftsrahmenplänen gemäß 
§ 3 Abs. 2 Thüringer Naturschutzgesetz hinwirken (Punkt Ill. 4. des Fragenkatalogs). 

6. Das ,,Helgoländer Papier" wird als bedeutende fachliche Empfehlung, aber nicht als 
verbindliche Schutzkonvention befürwortet (Punkt VI. 3. des Fragenkatalogs). 

7. Der Wille der Bürgerinnen und Bürger vor Ort (siehe Seite 2 des Anschreibens des 
Landtags vom 22.07.2020) wird über die Beteiligungsverfahren ermittelt und bewertet. 
Eine Einordnung geschieht nach den dafür maßgeblichen gesetzlichen Regelungen 
des Bundes und der Länder. 

8. Zu allen übrigen, nicht genannten Nummern der Anträge sowie zu den übrigen Num 
mern des Fragenkatalogs gibt die RPG keine Stellungnahme ab. 
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Begründung: 

In Thüringen sind gemäß 5.2.13 V des Landesentwicklungsprogramms Thüringen 2025 die vier 
Regionalen Planungsgemeinschaften dafür zuständig, Vorranggebiete Windenergie mit der Wir 
kung von Eignungsgebieten auszuweisen. Mit diesem Instrument werden einerseits Flächen für 
die Windenergienutzung reserviert, andererseits werden gleichzeitig im übrigen Planungsraum 
große, raumbedeutsame Windenergieanlagen ausgeschlossen. Diese Art der Planung wird da 
her auch als ,,Konzentrationszonenplanung" bezeichnet. 

Eine große Besonderheit bei der Konzentrationszonenplanung liegt darin, dass das Bundesver 
waltungsgericht sehr genaue Vorschriften dazu erlassen hat. Es hat 

• zum einen genau die Abfolge der Arbeitsschritte bei der Planung vorgegeben und 

• zum anderen festgelegt, dass die Planungsgemeinschaften eine bestimmte Mindest-Menge 
an Vorranggebieten Windenergie ausweisen müssen. 

(Nachzulesen im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.04.2013, 4 CN 2.12.) 

Genügt die Konzentrationszonenplanung diesen Anforderungen nicht, so wird sie vor Gericht für 
unwirksam erklärt. An die Stelle der Konzentrationszonenplanung tritt dann die uneingeschränkte 
baugesetzliche Privilegierung der Windenergienutzung. Das bedeutet, dass Wind-energieanla 
gen dann überall dort genehmigt werden müssen, wo die gesetzlichen Voraussetzungen nach § 
35 Abs. 1 BauGB vorliegen. Insbesondere ist es den Genehmigungsbehörden verwehrt, .vorsor 
gende" Entscheidungen zu treffen. Beim Landschaftsbildschutz bedeutet die uneingeschränkte 
Privilegierung beispielsweise: Nur, wenn das Landschaftsbild regelrecht verunstaltet würde, 
dürfte die Genehmigung für Windenergieanlagen versagt werden. Bloße Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes müssten toleriert werden. 
Die RPG Mittelthüringen vertritt die Position, dass die Konzentrationszonenplanung ein bewähr 
tes Mittel darstellt, Windenergieanlagen auf geeignete Standorte zu lenken und damit andere, 
sensible Regionsteile von der Windenergienutzung auszuschließen. Damit auch zukünftig Kon 
zentrationszonenplanungen erfolgen können, ist es erforderlich, dass die Landesregierung (nur) 
solche Vorgaben erlässt, die auch weiterhin eine rechtskonforme Konzentrationszonen-planung 
ermöglichen. Vor diesem Hintergrund erachtet die RPG Mittelthüringen folgende Punkte für kri 
tisch: 

• Zur Forderung, Windenergieanlagen in Waldgebieten ausnahmslos zu untersagen (vgl. Druck 
sache 7 /49 Nummer 11.1 ): 

Im Rahmen der Konzentrationszonenplanung für Windenergieanlagen war es selbstverständ 
lich, dass alle Wälder, die besonders schutzwürdig sind, nicht für die Errichtung von Windener 
gieanlagen in Betracht gezogen wurden. Folgende Wälder wurden pauschal von der Wind 
energienutzung ausgenommen: 
- Wälder, die innerhalb von Schutzgebieten liegen, 
- Wälder, denen bestimmte besondere oder herausragende Waldfunktionen (gemäß Lan- 

deswaldprogramm) zukommen, 
- Naturwaldparzellen, 
- Gesetzlich geschützte Waldbiotope, 
- Forstliche Stilllegungsflächen 
Weitere Waldflächen wurden aufgrund von Einzelfallprüfungen aus verschiedenen Gründen 
von der Windenergienutzung ausgenommen. 
Insoweit wird die bisherige Konzentrationszonenplanung der Forderung gerecht, auch im Wald 
keine Standorte auszuweisen, die einen schwerwiegenden und langfristig negativen Einfluss 
auf die heimische Flora und Fauna, den Artenschutz, den Boden- und Grundwasserschutz 
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(Wasserschutzwald), das Mikroklima, den Schall- und Immissionsschutz sowie das Land 
schaftsbild haben (vgl. Drucksachen 7/49 Nummer Ill. 2. und 7/171 Nummer I. 2.). 

Sofern gesetzlich ein Totalverbot für Windkraftanlagen im Wald festgelegt würde, müsste 
diese Festlegung zunächst am geltenden Rechtssystem gemessen werden. Ohne diese Ein 
bettung in das bundesdeutsche Rechtssystem kann und wird eine entsprechend rechts-kon 
forme Konzentrationszonenplanung gegenwärtig nicht erfolgen. 

• Zur Drucksache 7/49 Nummer II. 2. und zur Drucksache 7/171 Nummer II. 6. (Moratorium für 
den Neubau von Windkraftanlagen): 

Hinsichtlich ihrer verfassungsgemäßen Rechtmäßigkeit gelten die Aussagen zum Totalverbot 
von Windkraftanlagen in Waldgebieten zunächst auch für ein Moratorium, wie es unter der 
Nummer II. 2. der Drucksache 7/49 formuliert ist. Die Errichtung von Windkraftanlagen solange 
auszusetzen, ,,bis deren ökonomische, soziale und ökologische Sinnhaftigkeit unter Einbezie 
hung des Nachweises der ausreichenden Verfügbarkeit von wirtschaftlich sowie umweltver 
träglich betreibbarer Speichertechnologie wissenschaftlich nachgewiesen wurde", ist illuso 
risch, da dieser Zeitraum mittel- bis langfristig nicht absehbar ist. Es würde dem Rechtsan 
spruch, der Windkraftnutzung substanziell Raum zu verschaffen, völlig zuwiderlaufen. 

Für den Fall, dass die Konzentrationszonenplanung zur Nutzung der Windenergie des Regio 
nalplans für nichtig erklärt wird, unterstützt die RPG Mittelthüringen die Schaffung von rechtli 
chen Rahmenbedingungen im Sinne eines automatischen Moratoriums für den weiteren Zu 
bau von Windenergieanlagen für die Dauer von beispielsweise bis zu fünf Jahren. Ein solches 
Moratorium würde eine vergleichbare Funktion übernehmen wie eine Veränderungssperre im 
Bauplanungsrecht. Dies gibt dem Plangeber wie auch den Genehmigungs-behörden Zeit, die 
hochkomplexe und unvergleichbar aufwändige wie konfliktbeladene Konzentrationszonenpla 
nung mit der gebotenen Sorgfalt durchführen zu können. Eine solche Regelung führt bei allen 
Beteiligten zu mehr Normenklarheit und Planungssicherheit. Wichtig dabei ist jedoch auch hier 
eine angemessene zeitliche Begrenzung für solch ein Moratorium, damit auch hier der Wind 
energienutzung absehbar substanziell Raum verschafft werden wird. Mit einer entsprechen 
den Regelung in Schleswig-Holstein gibt es ein Modell, das bisher zumindest den verfassungs 
mäßigen Ansprüchen zu entsprechen scheint. 

• Konsequentes Repowering (s. Drucksache 7/171 Nummer I. 4.) ist nicht an allen Standorten 
möglich: 

- In den Bauschutzbereichen um die Flugplätze sind in der Regel keine Windenergieanlagen 
mit Gesamthöhen über 1 00m erlaubt. Dadurch können eine ganze Reihe von Standorten 
nicht repowert werden. 

- Manche Standorte stehen sehr dicht an Siedlungen - teilweise nur 500 m entfernt von der 
nächsten Wohnbebauung. Dort ist Repowering oft nicht möglich. 

- An manchen Standorten haben sich andere Rahmenbedingungen ergeben - z. B. neue 
Vogelschutzgebiete in der Umgebung, die ein Repowering nicht möglich machen. 

Diese sowie andere, der Windenergienutzung entgegenstehende Belange sind jedoch umfas 
send bei der Bestimmung der Vorranggebiete Windenergie in den Regionalplänen berücksich 
tigt. Nur über ein Repowering von Windenergieanlagen auf bestehenden Flächen lassen sich 
die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts zur Ausweisung einer Mindest-Menge von Flä 
chen (siehe oben, 2. Absatz, 2. Aufzählungspunkt) zudem nicht erreichen. Die Leistung der 
Windenergieanlagen, auf die der CDU-Antrag unter Nummer I. 4. Bezug nimmt, spielt im Hin 
blick auf die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts keine Rolle - es handelt sich um eine 
reine Flächenvorgabe. 

Die dargestellte Vorgehensweise berücksichtigt somit jetzt schon u. a. eine mögliche ,,Mehr 
belastung der Anwohner", so dass eine entsprechende Festlegung seitens der Landesregie 
rung nicht notwendig ist (s. Drucksache 7/133). 
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• Zur Drucksache 7/171 Nummer II. 2. sowie zu Punkt VI. 3 des Fragenkatalogs (Helgoländer 
Papier als Fachkonvention): 

Das sogennante ,,Helgoländer Papier" der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
ist eine wichtige Handlungsempfehlung, die bei der Ermittlung der Vorranggebiete Windener 
gie in Mittelthüringen eine große Rolle gespielt hat. Die Empfehlungen des Helgoländer Pa 
piers wurden von der Vogelschutzwarte Thüringen in einer Arbeitshilfe für die Ausweisung der 
Vorranggebiete Windenergie für Thüringen heruntergebrochen und mit Daten untersetzt. 
Diese von der Vogelschutzwarte erarbeiteten ,,Empfehlungen zur Berücksichtigung des Vogel 
schutzes bei der Abgrenzung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung" hat die Regi 
onale Planungsgemeinschaft wiederum in ihre Abwägung eingestellt und in weiten Teilen um 
gesetzt. 

Wenn das Helgoländer Papier der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten oder die 
Dichtezentren windsensibler Vogelarten als verbindliche Schutzkonvention eingeführt werden, 
müsste jedoch eine vollständige, lückenlose Umsetzung des Helgoländer Papiers mit allen 
empfohlenen Mindestabständen zu Brutplätzen und Vogellebensräumen erfolgen. Das ist in 
Mittelthüringen nicht denkbar, denn aufgrund der Vielzahl geforderter Mindestabsändte wäre 
es dann nicht mehr möglich, ausreichend Flächen für die Windenergienutzung bereitzustellen. 
Die vom Bundesverwaltungsgericht geforderte Mindest-Menge an Flächen (siehe oben, 2. Ab 
satz, 2. Aufzählungspunkt unter ,,Begründung") könnte nicht erreicht werden. 

• Zu Punkt I. 3. des Fragenkatalogs (Mindestabstände zur Wohnbebauung): 

Bezüglich geeigneter Abstandsregelungen von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung hält die 
RPG Mittelthüringen eine differenzierte Herangehensweise für erforderlich und verweist auf 
den von ihr aufgestellten Kriterienkatalog zur Ermittlung der Vorranggebiete Windenergie, ein 
zusehen unter https://regionalplanung.thueringen.de. Auch hier ist die regions- und standort 
spezifische Abwägung in geeigneter Weise erforderlich zwischen dem erforderlichen Schutz 
der Siedlungen und der Pflicht, der Windenergie substanziell Raum zu verschaffen. Die Be 
antwortung dieser Frage hängt beispielsweise von der regionsspezifischen Siedlungsstruktur 
ab und ist deshalb nicht pauschal bestimmbar. 

• Zur Feststellung, dass der Wille der Bürgerinnen und Bürger vor Ort Beachtung finden sollte 
(siehe Seite 2 des Anschreibens des Landtags vom 22.07.2020): 

Der Wille der Bürgerinnen und Bürger vor Ort darf aus rechtlicher Sicht nicht maßgebend sein 
für die Konzentrationszonenplanung. Das Bundesverwaltungsgericht fordert eine regionsweit 
einheitliche Anwendung aller Kriterien. Orientiert sich der Plangeber an den Wünschen der 
Bürger vor Ort, ist diese Anforderung nicht mehr erfüllbar. Ein Negativ-Beispiel ist die Konzent 
rationszonenplanung im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalplans 2012 für den Pla 
nungsraum I des Landes Schleswig-Holstein. Dort hatte die zuständige Landesplanungsbe 
hörde während des gesamten Planungsverfahrens zum Ausdruck gebracht, dass gegen den 
Gemeindewillen keine Windeignungsflächen ausgewiesen werden. Hatte eine Gemeinde ihre 
Meinung geändert, wurden zunächst vorgesehene Flächen wieder gestrichen. Dieses Prinzip 
wurde nach Inkrafttreten der Teilfortschreibung von der Landesplanung als gelungener Pro 
zess der Bürgerbeteiligung bezeichnet. Das Oberverwaltungsgericht für das Land Schleswig 
Holstein sah dies anders. Es hat die Teilfortschreibung für unwirksam erklärt mit der Begrün 
dung, dass die Ergebnisse von schlichten Mehrheitsentscheidungen einer Gemeindevertre 
tung oder eines Bürgerentscheids keine maßgeblichen Belange für eine durch Abwägung ge 
steuerte Planung seien. Das Abwägungserfordernis sei Ausfluss des Rechtsstaatsgebots ge 
mäß Art. 20 Abs. 3 GG. Deshalb müssten alle planerischen Festsetzungen auf nachvollzieh 
baren sachlichen Gründen beruhen. Erst recht dürfe der bloße Gemeindewille nicht das allein 
maßgebliche Kriterium einer Abwägungsentscheidung über einen Regionalplan mit der Wir 
kung des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB sein, denn die damit verbundene Inhalts- und Schranken 
bestimmung des Eigentums gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG bedürfe ebenfalls zwingend einer 
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sachlichen Rechtfertigung. Abwägungserhebliche Belange könnten deshalb nur nachvollzieh 
bare private oder öffentliche Interessen sein ... (OVG für das Land Schleswig-Holstein, Urteil 
vom 20.01.2015 - 1 KN 6/13 -, juris, Randnummern 69 ff). 

• Anmerkung zu Punkt Ill. 3. des Fragenkatalogs (Aufstellungsprozesse und Zeitschiene zur 
Ausweisung von Windvorranggebieten): 

Das Verfahren zur Aufstellung von Regionalplänen ist im Raumordnungsgesetz sowie im Thü 
ringer Landesplanungsgesetz geregelt und gliedert sich in folgende Verfahrensschritte: Be 
schluss zur Aufstellung des Regionalplans, Bekanntmachung der Planungsabsichten, Erarbei 
tung des Planentwurfs und des Entwurfs zum Umweltberichts, Bekanntmachung der öffentli 
chen Auslegung, Anhörung der öffentlichen Stellen sowie öffentliche Auslegung, Abwägung 
der eingegangenen Stellungnahmen und Einarbeitung der Anregungen in den Planentwurf, 
bei wesentlichen Änderungen des Planentwurfs: erneute Anhörung und öffentliche Auslegung 
mit anschließender erneuter Abwägung, andernfalls: Beschluss über den Regionalplan, Vor 
lage des Regionalplans zur Genehmigung, Bekanntmachung der Genehmigung. 

Für den Verfahrensschritt ,,Erarbeitung des Planentwurfs" verlangt die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts bei der Konzentrationszonenplanung wiederum genau vorgege 
bene Arbeitsschritte und umfangreiche Dokumentationen (siehe oben, Absatz 2 unter ,,Be 
gründung"). 

Aus diesen unumstößlichen Vorgaben ergibt sich dementsprechend die Zeitschiene zur Aus 
weisung von Windvorranggebieten. Die im Thüringer Landesplanungsgesetz vorgesehene 
Frist von drei Jahren für die Aufstellung eines Regionalplans(§ 5 Abs. 6 ThürLPIG)- der noch 
viele andere Inhalte hat als die Steuerung der Windenergienutzung - hat sich vor diesem Hin 
tergrund als nicht umsetzbar erwiesen. Auch in den anderen Bundesländern dauert die Auf 
stellung eines Regionalplans durchweg länger als nur drei Jahre. 

Als Turnus, in dem die Aufstellung der Regionalpläne wiederholt werden soll, sieht das Thü 
ringer Landesplanungsgesetz vor, dass der Regionalplan spätestens nach sieben Jahren 
überprüft und erforderlichenfalls geändert werden muss. Außerdem muss der Regionalplan, 
soweit Ziele im Landesentwicklungsprogramm geändert werden, den neuen Zielen unverzüg 
lich angepasst werden (§ 5 Abs. 6 ThürLPIG). 

• Anmerkung zu Punkt Ill. 4. des Fragenkatalogs (Unterstützungsmaßnahmen zur Beschleuni 
gung der Planungsverfahren): 

Hilfreich im Prozess der Fortschreibung des Regionalplanes wäre, wie bereits seit vielen Jah 
ren eingefordert, die Erstellung von Landschaftsrahmenplänen gemäß Thüringer Natur 
schutzgesetz (§ 3 Abs. 2: ,,Von der oberen Naturschutzbehörde werden Landschaftsrahmen 
pläne als Fachpläne für das Gebiet der Planungsregionen aufgestellt und fortgeschrieben. Ihre 
raumbedeutsamen Inhalte werden nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 Satz 3 ThürLPIG unter Ab 
wägung mit den anderen Belangen in die Regionalpläne aufgenommen .... "). Die Planungs 
gemeinschaft ist nicht in der Lage und auch nicht zuständig dafür, Gutachten, Einschätzungen 
etc. in einem vergleichbaren Umfang zu beauftragen. 

Die im Beschluss ansonsten nicht angesprochenen Nummern der drei Drucksachen und des Fra 
genkataloges liegen nicht im direkten Zuständigkeits- und Kompetenzbereich der RPG und blei- 
ben deshalb in d' r Stellungnahme unberücksichtigt. 
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